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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 13. bis 23. September 2011) 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 b): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Neue Anträge 
 
 
 
Stoffe der Klasse 7, die als umweltgefährdende Stoffe eingestuft werden 
 
 
 
Antrag Deutschlands 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Mit dem neuen RID/ADR 2011 müssen Stoffe der 

Klasse 7, sofern zutreffend, zusätzlich als umweltge-
fährdende Stoffe eingestuft werden. Die Vorschrift 
des Absatzes 2.2.9.1.10.5 betreffend die vereinfachte 
Einstufung auf der Grundlage der umweltgefährden-
den Eigenschaften verweist auf die Verordnung 
1272/2008/EG, welche die Stoffe der Klasse 7 von 
der Verordnung ausschließt. Deshalb müsste es ak-
zeptabel sein, Stoffe der Klasse 7 vollständig von den 
Vorschriften für umweltgefährdende Stoffe auszu-
schließen. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderung des Unterabschnitts 2.1.3.8 RID/ADR, um 

Stoffe der Klasse 7 von den Vorschriften für umwelt-
gefährdende Stoffe auszuschließen. 

 
Damit zusammenhängende Dokumente:  – 
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Einleitung 
 
1. Bei der Gemeinsamen RID/ADR/ADN-Tagung vom 11. bis 21. September 2007 in Genf wur-

den verschiedene Vorschriften für umweltgefährdende Stoffe angenommen. Diese neuen Vor-
schriften sollten nach einer Übergangsfrist in Kraft treten. Mit dem neuen RID/ADR 2011 gel-
ten nun Stoffe der Klassen 1 bis 9 mit Ausnahme von Stoffen der UN-Nummern 3077 und 
3082, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, zusätzlich zu ihren Gefahren der 
Klassen 1 bis 9 als umweltgefährdende Stoffe. 

 
2. Bei der Prüfung, ob Stoffe der Klasse 7 die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 erfüllen, wurde 

festgestellt, dass Daten für die Einstufung nach den Kriterien der Absätze 2.2.9.1.10.3 und 
2.2.9.1.10.4 bisher nicht vorliegen, so dass nur der Absatz 2.2.9.1.10.5 angewendet werden 
kann. Nach diesem Absatz werden Stoffe oder Gemische auf der Grundlage der Verordnung 
1272/2008/EG1 als umweltgefährdende Stoffe eingestuft. Der Artikel 1 (2) dieser Verordnung 
lautet wie folgt: 
 
"(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

 
a) radioaktive Stoffe und Gemische im Anwendungsbereich der Richtlinie 

96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Si-
cherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölke-
rung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen2;". 

 
Antrag 
 
3. 2.1.3.8 erhält folgenden Wortlaut (geänderter Text ist in Fettdruck dargestellt): 

 
"2.1.3.8 Stoffe der Klassen 1 bis 6.2, 8 und 9 mit Ausnahme von Stoffen der UN-Nummern 

3077 und 3082, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, gelten zu-
sätzlich zu ihren Gefahren der Klassen 1 bis 6.2, 8 und 9 als umweltgefährdende 
Stoffe. Andere Stoffe, die den Kriterien keiner anderen Klasse, aber den Kriterien 
des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, sind je nach Fall der UN-Nummer 3077 oder 
der UN-Nummer 3082 zuzuordnen." 

 
Begründung 
 
4. Auf der Grundlage des Absatzes 2.2.9.1.10.5 in Verbindung mit Artikel 1 (2) der Verordnung 

1272/2008/EG muss geschlossen werden, dass radioaktive Stoffe, die unter den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie des Rates 96/29/EURATOM vom 13. Mai 1996 fallen (und inso-
fern als Stoffe der Klasse 7 klassifiziert sind) von der Einstufung als umweltgefährdende Stoffe 
ausgeschlossen sind. Wenn dies in Absatz 2.2.9.1.10.5 akzeptiert ist, sollte es auch für die 
gesamten Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.10 Gültigkeit haben. 

 
5. Darüber hinaus liefert die Kennzeichnung gemäß Unterabschnitt 5.2.1.8 und Abschnitt 5.3.6 

(zusätzlich zu der für die Klasse 7 vorgeschriebenen Bezettelung) beispielsweise für die Ret-
tungskräfte keinen zusätzlichen Sicherheitsgewinn. 

 
__________ 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 

über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006. 

2 Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheits-
normen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen. 


